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Bebauungsplan “Am Lagerhaus“ 

Gemeinde Mintraching 

 

Gemeinde Mintraching 

Landkreis Regensburg 

Regierungsbezirk Oberpfalz 

 

 

Verfahren nach § 4 (2) und § 3 (2) BauGB 

 

Bekanntgabe der eingegangenen Stellungnahmen/Abwägungsvorschläge 
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Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB 

 

 Stellungnahmen (maßgebend ist nur das Original) Hinweise/Abwägungsvorschläge 

Regierung der 

Oberpfalz, 

Höhere Lan-

desplanungs-

behörde, Stel-

lungnahme 

vom 

30.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

  



3 

 

Wasserwirt-

schaftsamt 

Rgbg., Stel-

lungnahme 

vom 

04.01.2022 

 

aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehmen wir zu den beiden o.g. 

Verfahren wie folgt Stellung: 

2. Deckblattänderung Flächennutzungsplan Mintraching 

(siehe separate Abwägungsvorlage) 

Bebauungsplan "Am Lagerhaus“ 

Der Planungsumgriff liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebie-

ten. Die geplante Grünfläche und ein Teilbereich der für die Bebau-

ung vorgesehenen Fläche liegt innerhalb des Überschwemmungs-

gebietes der Pfatter bei HQ100 und innerhalb der Überschwem-

mungsfläche bei einem HQextrem. 

Grundsätzlich sind natürliche Rückhalteräume nach § 77 WHG zu 

erhalten. Aus diesem Grund sind die Bereich innerhalb der HQ100 

Fläche von Bebauung freizuhalten und der Rückhalteraum ist zu er-

halten. Sollten eventuell im Zuge der Planung der Infrastruktur 

Rückhalteräume in Anspruch genommen werden, sind diese um-

fangs-, zeit- und funktionsgleich auszugleichen. 

Die Thematik der Lage im berechneten Überschwemmungsgebiet 

der Pfatter ist bei der Abwägung im Aufstellungsverfahren entspre-

chend zu berücksichtigen und zu würdigen. Zu beachten ist hier 

der gerichtlich festgestellte Analogieschluss zum § 78 WHG auch 

für faktische Überschwemmungsgebiete. 

lm Bereich des geplanten Bebauungsplanes der Gemeinde Min-

traching sind keine Grundstücksflächen im Kataster gem. Art. 3 

 

Gem. Auskunft von Herrn Lehner, WWA sind 

auch für faktische Überschwemmungsgebiete 

die in § 78 WHG genannten 9 Punkte des Ab-

satzes 2 für eine ausnahmsweise Ausweisung 

von Baugebieten in festgesetzten Über-

schwemmungsgebieten zu beachten und im 

Rahmen der Abwägung zu beurteilen. 

Die 9 zu beachtenden Punkte lauten: 

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsent-

wicklung bestehen oder geschaffen werden kön-

nen, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an 

ein bestehendes Baugebiet angrenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit o-

der erhebliche Sachschäden nicht zu erwarten 

sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Was-

serstandes nicht nachteilig beeinflusst werden, 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt 

und der Verlust von verloren gehendem Rückhal-

teraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausge-

glichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beein-

trächtigt wird, 
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Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Ver-

dacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht. 

Ob geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flächen aufzu-

nehmen, die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, ist 

beim Landratsamt Regensburg zu erfragen. 

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des 

Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenverände-

rung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu 

benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der 

Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzu-

lagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Ent-

sorgungsweg des Materials geklärt ist. 

Zum Schutz vor Wassereinbrüchen und Starkregenereignissen emp-

fehlen wir die dichte und auftriebssichere Ausführung der Kellerge-

schosse. Auf DIN 18195 Bauwerksabdichtungen wird hingewiesen. 

Ebenso wird zum Schutz gegen Starkregenniederschläge bei Ge-

bäudeöffnungen (wie Kellerschächte, Eingänge) empfohlen, die Un-

terkante der Öffnung mit einem Sicherheitsabstand von 25 cm über 

Geländehöhe bzw. Straßenoberkante zu legen. 

Auf die Anzeigepflicht gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. 

Art. 30 Bayerisches Wassergesetz bei der Freilegung von Grundwas-

ser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß Art. 

70 Abs.1 Nr. 3 Bayerisches Wassergesetz wird hingewiesen. 

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger 

und Unterlieger zu erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet 

sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei 

dem Bemessungshochwasser nach § 76 Absatz 2 

Satz 1, das der Festsetzung des Überschwem-

mungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen 

Schäden zu erwarten sind. 

 

Zu Punkt 1: In einem langwierigen Abwägung-

sprozess hat der Gemeinderat entschieden, 

dass bestehende Seniorenwohnheim im Ort 

Mintraching nicht weiterzuverfolgen bzw. aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht zu sanieren, 

sondern stattdessen an einem neuen Standort 

zu entwickeln. Die Gemeinde hat sich intensiv 

um verschiedene Grundstücke im Ortsgebiet 

von Mintraching bemüht, es bestand jedoch 

keine Abgabebereitschaft der Eigentümer. 

Lediglich das vorliegende Grundstück stand 

für eine Bebauung zur Verfügung. Aufgrund 

des dringenden, bestehenden Bedarfs nach 

einem den aktuellen Vorgaben 

entsprechendem Seniorenwohnheim ist eine 
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Auf Grund der hohen Grundwasserstände ist aus unserer Sicht die 

Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser nur über Versi-

ckerungsmulden mit belebter Oberbodenzone darstellbar. Entspre-

chende Flächen sind vorzuhalten. 

 

Nullvariante, also der Wegfall einer Pflegee-

inrichtung im Hauptort Mintraching, nicht im 

Interesse der Gemeinde. 

Zu 2: Das Gebiet grenzt an bestehende Baugebiete 

des Hauptortes Mintraching an. 

Zu 3-9: Das Überschwemmungsgebiet betrifft die 

Bauflächen des Baugebietes nur am Rand. Durch 

den Erschließungsplaner wurden die Höhen und 

möglichen Überschwemmungsbereiche berechnet. 

Die Höhenlagen im Bebauungsplan wurden ent-

sprechend festgesetzt. In der östlichen Parkfläche 

können Retentionsraumflächen als Ausgleichs-

maßnahme für die überbauten Flächen geschaffen 

werden. 

Abwägungsvorschlag: 

Nach Abwägung und in Betrachtung der 9 

Punkte kommt der Gemeinderat zu dem Er-

gebnis, dass durch die geringe Eingriffsfläche 

in das faktische Überschwemmungsgebiet zu-

sammen mit den Festsetzungen zum Schutz 

der Bauflächen und den geplanten Aus-

gleichsretentionsflächen auf der östlichen 

Parkfläche, der geplante Bebauungsplan in 

diesem Bereich mit den Vorgaben des Hoch-

wasserschutzes vereinbar ist. 
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Bisherige Behandlung frühzeitiges Verfahren: 

Hinsichtlich des Hochwasser-Risikomanage-

ments empfiehlt Herr Lehner die EFOK mind 

25 cm über der Geländeoberfläche und 50 cm 

über der Höhe des HQ 100 zu planen.  

Die Hinweise werden soweit noch nicht ent-

halten in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Hochwasserpläne gehören zu den Plänen des 

Wasserrechts, ihre Darstellungen sind nach § 

1 Abs. 6 Nummer 7g BauGB bei der Bauleit-

planung zu berücksichtigen. 

Vor einer amtlichen Festsetzung oder der 

vorläufigen Sicherung eines Überschwem-

mungsgebietes gelten diese Gebiete als 

sogenannte „faktische Überschwemmungsge-

biete“. 

Ein Planungsverbot in diesen Gebieten besteht 

nicht. Sie sind jedoch gemäß § 77 Abs. 1 Satz 

1 WHG in ihrer Funktion als Rückhalteflächen 

zu erhalten. 

So weit überwiegende Gründe des Wohls der 

Allgemeinheit dem Erhaltungsgebot entge-

genstehen, sind gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 
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WHG rechtzeitig die notwendigen Aus-

gleichsmaßnahmen zu treffen. Die Ausgleich-

spflicht gilt auch im Falle einer Flächen-

nutzungsplanung. Diese Planungsgrundsatz 

kann im Wege der bauleitplanerischen 

Abwägung grundsätzlich überwunden 

werden. 

Werden Belange des Hochwasserschutzes 

beeinträchtigt, sind gegebenenfalls Planung-

salternativen und Maßnahmen zum umfangs-, 

funktions- und zeitgleichen Ausgleich zu er-

mitteln und zu bewerten. 

Somit müsste ermittelt werden, ob es 

grundsätzlich Alternativen ohne 

Beanspruchung von möglichen Überschwem-

mungsflächen gibt und falls dies verneint 

werden kann (was insbesondere im WA2 

schwierig werden könnte), in welchem Um-

fang durch die Festsetzungen des Bebauung-

splanes Retentionsraum betroffen ist und wie 

der Ausgleich stattfinden soll. 

Nach der Rechtsprechung ist die Gemeinde 

bei der Zusammenstellung des 

Abwägungsmaterials verpflichtet, nähere Er-

mittlungen anzustellen, in welcher Häufigkeit 

mit Überschwemmungen zu rechnen ist und 
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welche Hochwasserstände dabei voraussicht-

lich erreicht werden. 

Bei der Beurteilung möglicher Auswirkungen 

(zum Beispiel durch hochwasserangepasste 

Bebauung mit Retentionsraumausgleich an 

anderer Stelle) sind auch Auswirkung zu 

prüfen, die über den Geltungsbereich der 

Bauleitplanung hinausgehen. Hierzu wird re-

gelmäßig ein Fachgutachten erforderlich 

werden. 

In der Abwägungsentscheidung besteht 

grundsätzlich kein Vorrang des Hochwasser-

schutzes gegenüber anderen Belangen. 

Welches Gewicht im Hochwasserschutz im 

Verhältnis zu anderen Belangen zukommt, 

richtet sich nach den konkreten Umständen 

des Einzelfalls. 

Im Rahmen der Abwägung sind alle Anforder-

ungen an eine sachgerechte Abwägung zu 

berücksichtigen. Insbesondere das Optimi-

erungsgebot macht es erforderlich, alle 

Möglichkeiten auszuschöpfen, Gefährdungen 

durch Überschwemmungen weitgehend 

auszuschließen. 
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Im Bereich des geplanten WA 1 (Senioren-

heim) dürfte aufgrund der fehlenden 

konkreten Gebäudeplanung eine Reduzierung 

der Baugrenzen auf die Flächen außerhalb des 

Überschwemmungsbereiches sachgerecht 

sein. Gleiches gilt für die östliche Parzelle im 

südlichen WA 2. 

Zu überlegen wäre, ob weitergehende 

Maßnahmen zu hochwasserangepasster Bau-

weise erforderlich werden, sofern man im 

Rahmen der Abwägung zum Ergebnis kommt, 

dass eine Reduzierung der überbaubaren 

Flächen nicht erfolgen soll. Dies könnten auch 

Höhenfestsetzungen sein, für die innerhalb 

des Überschwemmungsbereiches jedoch dann 

auch ein Ausgleich (dürfte in der östlichen 

Grünfläche leicht möglich sein) erforderlich 

wird. 

Vor all diesen Überlegungen wäre es wichtig, 

die konkrete Höhenplanung der vorgesehenen 

Erschließungsstraße zu kennen. Sollte die 

Erschließungsstraße durchgehend über dem 

derzeit berechneten Niveau des Überschwem-

mungsgebietes liegen, wäre ggf. durch einen 

Fachgutachter die veränderten Grenzen des 

Überschwemmungsbereiches zu ermitteln und 
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der weiteren Abwägungsentscheidung zu 

Grunde zu legen. Selbstverständlich muss in 

diesem Fall der notwendige Reten-

tionsraumausgleich auch unter 

Berücksichtigung der möglichen Auswir-

kungen auf Nachbargrundstücke auf Ebene 

des Bebauungsplanes gelöst werden. Durch 

die sehr große öffentliche Grünfläche im Gel-

tungsbereich dürfte der Retentionsraumaus-

gleich leicht möglich sein. Hierzu werden 

keine Flächen außerhalb des Gel-

tungsbereiches erforderlich. 

Nach erster überschlägiger Abschätzung 

liegen die Bauflächen maximal in einer Tiefe 

von 10-15 cm im derzeit berechneten 

Überschwemmungsgebiet. Sollte also in der 

Grünfläche eine generelle Abgrabung von 

zum Beispiel 10 cm festgesetzt werden, wäre 

eine Retentionsraumausgleich mehr als 

erfüllbar. In die Abwägung einzustellen wäre 

dann lediglich noch die Lage der Bauflächen 

im HQ extrem. Es verblieb dann lediglich die 

erforderliche gutachterliche Aussage, dass 

durch diese Ausgleichs-Abgrabung keine 

nachteiligen Auswirkungen auf die Unterlieger 

und Oberliga zu erwarten sind. 
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Unabhängig davon wäre in die Abwägung ein-

zustellen, dass am Rande von Überschwem-

mungsgebieten auch mit aufsteigendem 

Grundwasser zu rechnen ist. 

Sollte der Gemeinderat in der vorläufigen 

Abwägung zum Ergebnis kommen, dass eine 

Änderung der überbaubaren Flächen nicht er-

forderlich ist, wäre für die Ausarbeitung des 

auslegungsfähigen Entwurfes die konkrete 

Höhe der Erschließungsanlage zu ermitteln. 

Auf dieser Grundlage könnten dann die sinn-

vollen und erforderlichen Festsetzungen im 

Bebauungsplan ge-troffen werden. 
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LRA Rgbg., 

Bauleitpla-

nung, Stel-

lungnahme 

vom 

29.12.2021 

 

in der Anlage darf ich lhnen die eingegangenen Stellungnahmen der 

nachfolgenden Fachstellen zu der im Betreff genannten Bauleitpla-

nung übersenden: 

- L 15, Kommunale Abfallentsorgung 

- L 18, Fachreferent für Denkmalschutz 

- S 31, Staatliches Abfallrecht, Wasserrecht und Gewässerschutz 

- S 33-2, Natur- und Landschaftsschutz 

- S 44, Tiefbau, Kreisbauhof 

Die Fachstellen L 31, Verkehrsentwicklung, L 41., Kreisjugendamt, S 

33-1, lmmissionsschutz, S 52, Gesundheitsamt und der Kreis-

brandrat brachten keine Äußerung vor so dass davon ausgegangen 

werden kann, dass mit der Planung Einverständnis besteht oder die 

wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch den Bebauungsplan 

nicht berührt werden. 

Die seitens des Sachgebietes S 41, Bauleitplanung, in der Stellung-

nahme vom 08.09.2021vorgebrachten Einwendungen wurden nur 

teilweise in den Entwurf eingearbeitet. An den nicht eingearbeiteten 

Einwendungen wird daher vollumfänglich festgehalten. 

Darüber hinaus ist es uns bedauerlicherweise aufgrund der Vielzahl 

an abzugebenden Stellungnahmen zu im Verfahren befindlichen 

Bauleitplanungen und den einhergehenden Fristen nicht möglich 
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die Einwendungen bzw. Anregungen vollumfänglich auszuformulie-

ren. Wir fügen lhnen unsere Handskizzen (Anmerkungen in rot) bei 

und stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
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Die Angaben werden korrigiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festsetzung ist ausreichend konkret. Be-

gründung kann ergänzt werden. 
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Hausgruppen werden in Planzeichnung klar-

stellend ergänzt. WA3 wird klarstellend ange-

passt. 

 

 

 

 

Für das WA 1 sind keine Vorgaben dazu vor-

gesehen. Kann in der Begründung ergänzt 

werden. 

 

 

 

 

Für WA1 sind keine diesbzgl. Festsetzungen 

vorgesehen. 
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Für den Bereich WA2 sind im weiteren Flächen 

für Stellplätze und Garagen/Carports vorge-

sehen. 

 

 

 

 

Die Bezeichnungen werden klarstellend korri-

giert. 
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Die zulässige Variationshöhe der Straße wird 

auf +- 5cm angepasst. 

 

Ja es sollen die Vorgaben der BayBO gelten für 

eine flexible Gestaltung der Parkfläche und 

des Seniorenheims. 
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Kenntnisnahme. 
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Wird klarstellend ergänzt. 
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Wird ergänzt. 
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Wird ergänzt 
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LRA Rgbg., 

L16 Kommu-

nale Ab-

fallentsor-

gung, Stel-

lungnahme 

vom 

16.12.2021 

 

um vorgenannten Bauleitplan-Verfahren bzw. a)r Befahrbarkeit der 

im o. g. Bebauungsplan vorgesehenen Straßenzüge durch Entsor-

gungsfahrzeuge (Restmüll, Altpapier, Sperrmüll usw.) wird nach 

Rücksprache mit dem derzeit zuständigen Entsorgungsunterneh-

men wie folgt Stellung genommen: 

Aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorschriften dürfen Entsor-

gungsfahrzeuge (außer zu Wendezwecken) nur vorwärts fahren. 

Entsprechend dieser Regelungen müssen Sackgassen bzw.  Stich-

straßen, wenn sie befahren werden sollen, eine ausreichend große 

Wendemöglichkeit aufweisen. Der Mindestdurchmesser, den ein 

heute üblicherweise eingesetztes Müllfahrzeug (mit drei- oder vier 

Achsen und einer Länge von rd, r. 11 m) für ein Wendemanöver be-

nötigt, beträgt mindestens 18 m. Dabei muss der Mittelpunkt über-

fahrbar sein. 

Beim Befahren von Straßen muss außerdem sichergestellt sein, dass 

für die am Fahrzeug befindlichen Personen keine Ouetschgefahr 

besteht. Zu diesem Zweck muss beiderseits des Entsorgungsfahr-

zeuges ein Freiraum von mindestens o,5 m Breite vorhanden sein. 

Die Bereitstellung der im Rahmen des Holsystems zu entsorgenden 

Abfall- und Wertstoff-Fraktionen muss gem. § 15 ff. Abfallwirt-

schaftssatzung des Landkreises Regensburg (AWS) an anfahrbaren 

Stellen erfolgen. 

Privatgrundstücke oder Straßen, die keine öffentlich gewidmeten 

Straßen im Sinne des Straßen- und Wegerechts (Art. 3, 53 Bayer. 

Straßen- und Wegegesetz) sind, werden nur nach ausdrücklicher 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Beauftragung mit umfassender Haftungsfreistellung für den Land-

kreis Regensburg und die Entsorgungsunternehmen durch den/die 

Eigentümer befahren (g r5 Abs. 7 AWS). 

Die Betrachtung des vorliegenden Bebauungsplanes unter den vor-

genannten Gesichtspunkten führt deshalb zu folgendem Ergebnis: 

Mit der Planung besteht Einverständnis, wir verweisen auf unsere 

Stellungnahme vom 26.08.2021. 

 

 

Stellungnahme vom 26.08.2021: 

Zum vorgenannten Bauleitplan-Verfahren bzw. zur Befahrbarkeit 

der im o. q. Bebauungsplan vorgesehenen Straßenzüge durch Ent-

sorgungsfahrzeuge (Restmüll, Altpapier, Sperrmüll usw.) wird nach 

Rücksprache mit dem derzeit zuständigen Entsorgungsunterneh-

men wie folgt Stellung genommen: 

Aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorschriften dürfen Entsor-

gungsfahrzeuge (au-ßer zu Wendezwecken) nur vorwärts fahren. 

Entsprechend dieser Regelungen müssen Sackgassen bzw. Stich-

straßen, wenn sie befahren werden sollen, eine ausreichend große 

Wendemöglichkeit aufweisen, Der Mindestdurchmesser, den ein 

heute üblicherweise eingesetztes Müllfahrzeug (mit drei- oder vier 

Achsen und einer Länge von rd. 11 m) für ein Wendemanöver benö-

tigt, beträgt mindestens 18 m. Dabei muss der Mittelpunkt über-

fahrbar sein. 

 

 

Behandlung der Stellungnahme vom 

26.08.2021: 

Kenntnisnahme. 

Die Hinweise werden in den Bebauungsplan 

aufgenommen und an den Erschließungspla-

ner weitergegeben. 
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Beim Befahren von Straßen muss außerdem sichergestellt sein, dass 

für die am Fahrzeug befindlichen Personen keine Ouetschgefahr 

besteht, Zu diesem Zweck muss beiderseits des Entsorgungsfahr-

zeuges ein Freiraum von mindestens o,5 m Breite vorhanden sein. 

Die Bereitstellung der im Rahmen des Holsystems zu entsorgenden 

Abfall- und Wertstoff-Fraktionen muss gem. § 15ff. Abfallwirt-

schaftssatzung des Landkreises Regensburg (AWS) an anfahrbaren 

Stellen erfolgen. 

Privatgrundstücke oder Straßen, die keine öffentlich gewidmeten 

Straßen im Sinne des Straßen- und Wegerechts (Art. 3, 53 Bayer. 

Straßen- und Wegegesetz) sind, werden nur nach ausdrücklicher 

Beauftragung mit umfassender Haftungsfreistellung für den Land-

kreis Regensburg und die Entsorgungsunternehmen durch den/die 

Eigentümer befahren (§ 15 Abs. 7 AWS). 

Die Betrachtung des vorliegenden Bebauungsplanes unter den vor-

genannten Gesichtspunkten führt deshalb zu folgendem Ergebnis: 

Die Anfahrbarkeit des geplanten Baugebietes mit Entsorgungsfahr-

zeugen ist aufgrund der ausreichen dimensionierten Wendefläche 

am Ende der Erschließungsstraße grundsätzlich gegeben. Die nach 

Süden verlaufende Stichstraße wird mit Entsorgungsfahrzeugen 

aufgrund fehlender Wendemöglichkeit nicht angefahren. Wir weisen 

darauf hin, dass an den Stellen (nördlich und südlich), an denen die 

reine ,,Straßenverkehrsfläche" in den Bereich zwischen den ,,Ver-

kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung" mündet, sollte der je-

weilige Mündungsbereich nicht als spitzes Eck, sondern als LKW-

tauglicher Mündungstrichter geplant und erstellt werden. Werden 
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Parkplätze bis zur Kreuzungslinie heran ausgewiesen, wird das Ab-

biegen von Entsorgungsfahrzeugen in die Nord-Süd-Straße" unter 

Umständen erschwert oder verhindert. 
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LRA Rgbg., 

S31-2 Staatli-

ches Abfall-

recht, Wasser-

recht und Ge-

wässerschutz, 

Stellungnahme 

vom 

15.12.2021 

 

zu o. g. Bauleitplan nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wasserrecht: 

1. Schutzbereiche 

Auf die Punkte der Stellungnahme vom 23.08.2021wird weiterhin 

verwiesen. 

Unter Punkt 1.9 der textlichen Festsetzungen wurde Festlegungen 

zur Thematik Hochwasserschutz getroffen. Darin ist aufgeführt, 

dass innerhalb der in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellten 

Hochwassergefahrenfläche HOextrem eine hochwasserangepasste 

Ausführung baulicher Anlagen festgesetzt wird. 

2. Schmutz- und Niederschlagswasser  

Zur Entsorgung des Niederschlagswassers finden sich jetzt aus-

führliche Ausführungen.  

Aussagen zur Schmutzwasserbeseitigung finden sich weiterhin nur 

in der Begründung und nicht in den textlichen Festsetzungen. 

Auf die bereits empfohlenen Punkte zum Schmutzwasser wird 

nochmal hingewiesen. 

Wir gehen davon aus, dass die exakte Vorgabe der Rückhaltevor-

richtungen, mit Vorschreibung des genauen Rückhaltevolumens 

und der exakten Durchlaufgeschwindigkeit wohlzwischen Gemeinde 

und Bauherr im Erschließungsvertrag oder ähnlichem geregelt wird. 

Bodenschutzrecht: 

 

 

 

Zu 1: Es wird auf die bisherige Behandlung 

verwiesen. 

 

 

 

 

Zu 2: 

Aussagen zur Schmutzwasserbeseitigung 

können nach dem abschließenden Möglich-

keiten des § 9 BauGB nicht festgesetzt wer-

den. Die Erläuterung erfolgt in der Begrün-

dung. 

Ein Erschließungsplaner ist beauftragt, die 

konkreten Vorgaben werden dabei berechnet. 
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1. Altlasten oder Verdachtsflächen sind für das Gebiet nicht be-

kannt. 

Die Ausführungen in den textlichen Festsetzungen wurden ausrei-

chend entsprechend unserer letzten Stellungnahme ergänzt. 

2. Vorsorgender Bodenschutz 

Auch hier wurden die entsprechenden Hinweise der letzten Stel-

lungnahme in den textlichen Festsetzungen ergänzt. 

 

Stellungnahme vom 23.08.2021: 

zu o. g. Bauleitplan nehmen wir wie folgt Stellung 

Wasserrecht: 

1. Schutzbereiche 

Wasserschutzgebiete liegen nicht vor. 

Ein Teil des Planbereichs liegt innerhalb der 

Hochwassergefährdungsfläche HQ100 (= faktisches 

Überschwemmungsgebiet) und ein weiterer Teil in der 

Hochwassergefährdungsfläche des HQextrem (= Risikogebiet nach 

§ 78 b WHG). Diese Grenzen wurden im Bebauungsplanentwurf 

nachvollziehbar eingezeichnet. 

Faktische Überschwemmungsgebiete sind von der Bebauung 

freizuhalten. Daher darf über diese Flächen keine Baufenster 

ausgewiesen werden und auch in den textlichen Festsetzungen 

Zu Bodenschutzrecht: 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

Behandlung der Stellungnahme vom 

23.08.2021: 

 

 

 

 

 

Zu 1: 

Siehe Ausführungen unter der Stellungnahme 

des Wasserwirtschaftsamtes. 
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sollten diese Flächen ausdrücklich von der Bebauung freigehalten 

werden. 

lm Bereich des Risikogebietes nach § 78b WHG sind bei der 

Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich insbesondere der 

Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher 

Sachschäden bei der Abwägung zu berücksichtigen, insbesondere 

sollten Überlegungen angestellt werden zu einer dem jeweiligen 

Hochwasserrisiko angepassten Bauweise. 

lnsoweit sind die Ausführungen unter Punkt 1.8 der textlichen 

Festsetzungen und unter den Hinweisdh zu den technischen 

Maßnahmen bei der Bauausführung zu begrüßen. 

Der überwiegende Vorhabenbereich liegt im wassersensiblen 

Bereich, sodass ggf. mit einem zeitweise hohen Wasserabfluss oder 

zeitweise hoch anstehendem Grundwasser zu rechnen ist. 

Daher sollte überlegt werden, ob eine Unterkellerung grundsätzlich 

zugelassen werden sollte. 

2. Schmutz-undNiederchlagswasser 

Zur Entsorgung des Schmutz- und Niederschlagswassers finden 

sich nur wenige Ausführungen. 

Aussagen zur Schmutzwasserbeseitigung finden sich auch nur in 

der Begründung und nicht in den textlichen Festsetzungen. 

Hier heißt es unter 5.1.2 nur, dass die Schmutzwasserbeseitigung 

über die Kläranlage Herzogmühle in Mintraching erfolgt- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2: In der Begründung wurde ergänzt, dass 

es sich um ein Trennsystem handeln wird. 

Festsetzungen zu Zisternen werden durch den 

§ 9 Abs. 1 BauGB nicht abgedeckt. Ggf. kön-

nen derartige Vorgaben im Grundstückskauf-

vertrag geregelt werden. 
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Nähere Erläuterungen wären wünschenswert, insbesonders vor dem 

Hintergrund des § 55 Abs.2 WHG wonach Niederschlagswasser 

ortsnah versickert verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 

werden soll. 

Zudem heißt es in der Begrüirdung auch, dass das 

Niederschlagsnrasser vollständig versickert oder verdunstet werden 

soll, ein Anschluss an den Vorfluterjedoch grundsätzlich möglich 

ist. 

Auch hierwären nähere Erläuterungen in den textlichen 

Festsetzungen wünschenswert. 

lnsbesondere sollte der Einbau von Regenwassezistemen nicht 

nur,,empfohlen”, sondern verbindliche festgeschrieben werden.  

Hierzu gehört es auch, das genaue Rückhaltevolumen und die 

Durchlaufgeschwindigkeit festzuschreiben. 

Für die Entsorgung des “kommunalen"Niederschlagswassers (= 

Niederschlagswasser aus öffentlichen Flächen sowie Überwasser 

aus Privatgrundstücken) sind rechtzeitig Überlegungen anzustellen 

und die wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 

Hinsichtlich der Niederschlagswasserentsorgung sollte auch 

berücksichtigtwerden, dass im Hochwasserfall bzw. im Fall eines 

hochstehenden Grundwassers eine Versickerung nicht mehr 

möglich ist. 

Die Hinweise werden an den Erschließungs-

planer weitergegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3 6: 

Kenntnisnahme. 
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lrn Übrigen sind die Ausführungen hierzu auf Seite 13 der 

textlichen Hinweise in Ordnung. 

3. Grundwasser und Schichtwasser 

Sollte sich bei evtt. Baugrunduntersuchungen herausstellen, dass 

mit hoch anstehendem Grundwasser oder mit Schichtenwasser zu 

rechnen is! sollte auf die Anzeigepflicht gemäß g 49 

Wasserhaushaltsgesetz i. V. m- Art.30 Bayerisches Wassergesetz 

(BayWG) bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die 

Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß Art. 70 Abs. 1 Nr. 

3 BayWG hingewiesen werden. 

Allerdings sollte im dem entsprechenden Hinweis das richtige 

Landratsamt genanntwerden (Regensburg statt Neumarkt). 

4. Geothermie 

Nachdem der Einsatz regenentiver Energlen immer beliebter wird, 

sollte abgeklärt werden, ob in däm Baugebiet Erdwärmesonden 

oder GrÜndwassenrärmepumpen zulässig slnd. Auf die 

Genehmigungsplficht für Aufgrabungenund Bohrungen zur 

Erdwärmenutzung wird auf Seite 13 der textlichen Hinweise 

hingewiesen. 

5. Vorkehrungen gegen Wassereinbrüche  

Ausführungen hiezu finden slch mitunter auf Selte Il dertextlichen 

Hinweise in einem noch ausreichenden Maße. 

6. Umgang mft wassergefährdenden Stoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1-3: Die Absätze wurden ergänzt. 

 

 

 



31 

 

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die §§ 62-63 

WHG und die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefihrdenden Stoffen (AwSV) zu berücksichtigen. Auf ein evtl. 

Notwendiges wasserechtliches Verfahren wird auf Seite 1l 

dertextlichen Hinweise hingewiesen. 

Bodenschutzrecht: 

1. Altlasten oder Verdachtsflächen sind für das Gebiet nichrt 

bekannt. 

Um unliebsame Übenaschungen zu vermeiden und auch 

zurderAbklärung derBodenqualität wird dankenswerterweise auch 

in der Satzung (siehe Seite l!) eine Baugrunduntersuchung 

empfohlen. 

Die Ausffihrungen hiezu auf Seite 14 dertextlichen Hinweise sollten 

noch wie folgt ergänzt werden: 

Sollten sich beim Erdaushub organoleptische Auffälligkeiten 

ergeben, ist die Aushubmaßnahme zu unterbrechen und das 

Landratsamt Regensburg sowie das Wassenryirtschaftsamt 

Regensburg zu verständigen. Der belastete Erdaushub ist z. B. in 

dichten Containern abgedeckt bis zur fachgerechten Verwertu 

ng/Entsorgung zwischenzulagern. 

2. Auffüllungen und Abgrabungen. 

Für notwendige Verfüllungsmaßnahmen und 

Geländemodellierungen ist ausschließlich unbelastetes 

Bodenmaterial (ZO und keine Recyclingbau-stoffe) zu verwenden. 
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3. Vorsorgender Bodenschutz 

Es sollten trotz der wenigen Parzellen auch Überlegungen im 

Hinblick auf den vorsorgenden BodenEchutz angestellt werden. 

Hierbei sind Überlegungen dahingehend zu empfehlen, 

o wie der Oberboden und Humus geschützt werden kann, 

 o was quantitativ und qualitativ an Erdaushub im Baugebiet 

anfallen wird und 

o wie dieser vor Ort verwertet oder anderweitig entsorgt werden 

kann/muss. 

o Zudem sollten Überlegungen angestellt werden, wie der Boden 

während der Bauarbeiten in seiner Oualität (chemische und 

physikalische Eigenschaften) geschützt werden kann. 

Wir möchten Sie dazu auf die Publikationen des Landesamtes für 

Umwelt unter https://www. 

lfu.bayern.de/boden/zublikationen/bodenschut/i ndex.htm 

hinweisen. 
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LRA Rgbg., 

S33-2 Natur- 

und Umwelt-

schutz, Stel-

lungnahme 

vom 

22.12.2021 

 

Gegenüber der frühzeitigen Beteiligung haben sich keine relevanten 

Änderungen hinsichtlich der Naturschutzbelange ergeben. Daher 

wird auf unsere Stellungnahme vom 16.08.2021 verwiesen. 

 

Stellungnahme vom 16.08.2021: 

Der Planung mit vorgesehener Parkanlage sowie ökologischen 

Ausgleichsflächen am Ortsrand stehen Belange des Natur- und 

Landschaftsschutzes nicht entgegen. Die Grünflächen am Ortsrand 

können bei entsprechender Bepflanzung für eine gute Einbindung 

der Neubebauung in die Landschaft sorgen und kommen insgesamt 

dem Orts- und Landschaftsbild zugute. 

Die Ausführungen zum Artenschutz sind nicht zu beanstanden, das 

Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist nicht zu 

erwarten. Mit Umweltbericht und Anwendung der Eingriffsregelung 

besteht grundsätzlich Einverständnis. Bezüglich der detaillierten 

Gestaltung der Ausgleichsfläche und Pflege der Wiesenfläche wird 

um Abstimmung im weiteren Planungsverlauf gebeten. 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

Behandlung der Stellungnahme vom 

16.08.2021: 

 

Kenntnisnahme 
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LRA Rgbg., 

S44 Tiefbau, 

Kreisbauhof, 

Stellungnahme 

vom 

08.12.2021 

 
 

 

 

Die Angabe wird an den Erschließungsplaner 

weitergeben. 
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Staatliches 

Bauamt Rgbg., 

Stellungnahme 

vom 

30.11.2021 

und vom 

01.12.2021 

Stellungnahme vom 30.11.2021: 

zum o. g. Bebauungsplan bestehen von unserer Seite keine 

grundsätzlichen Einwendungen. 

Für bauliche Anlagen ist vom Fahrbahnrand der B 8 ein 

Mindestabstand von 20,0 m einzuhalten. 

Auf die von der B 8 ausgehenden Emissionen (Lärm, Staub, 

Abgase usw.) wird ausdrücklich hingewiesen. Evtl. notwendige 

Schutzmaßnahmen hat der Bauwerber auf eigene Kosten und 

auf eigenem Grund zu treffen. 

Den Bauwerbern stehen keine Ersatzansprüche für Schäden 

zu, die den Grundstücken durch Lärm- und andere von den 

Staatsstraßen und der B 8 ausgehende lmmissionen entstehen 

sollten. 

 

Stellungnahme vom 01.12.2021: 

gegen die Anderung bzw. Aufstellung des o. g. 

Flächennutzungsplanes und Bebauungsplanes,,Am Lagerhaus" 

bestehen von unserer Seite keine grundsätzlichen 

Einwendungen. 

Laut Bebauungsplan soll der Gehweg entlang der St 2329 bis 

zur neuen Einmündung verlängert werden. Aus den 

Planunterlagen ist der bestehende Fahrbahnrand nicht 

 

 

Kenntnisnahme. 
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erkennbar. Der vorhandene Grünstreifen würde vom Staatl. 

Bauamt für die Errichtung des Gehweges zur Verfügung 

gestellt werden. Die Fahrbahn selbst darf in diesem Zuge 

nicht verschmälert werden. Zusätzlich müssen Vorkehrungen 

für die Entwässerung der Fahrbahn getroffen werden. 

Eine mögliche Umsetzung für einen Gehweg ist vorab mit uns 

abzustimmen. 

Wir verweisen zusätzlich auf unsere Stellungnahmen vom 19. 

und 24.08.2021. 

Stellungnahme vom 24.08.2021: 

Eine Stellungnahme vom 19.08.2021 liegt nicht vor. 

gegen die Änderung bzw. Aufstellung des o. g. Flächennutzungs-

planes und Bebauungsplanes ,,Am Lagerhaus" bestehen von unserer 

Seite keine grundsätzlichen Einwendungen. 

Es ist vorgesehen, das Baugebiet direkt an die 2329 neu anzu-

schließen. Da sich die neue Einmündung in direkter Nähe zur be-

stehenden geschlossenen Ortsdurchfahrt befindet, stimmen wir der 

Errichtung unter folgenden Auflagen zu. 

- Die Einmündung ist richtliniengerecht herzustellen. 

- Die bestehende Entwässerung der St 2329 darf nicht beeinträch-

tigt werden. 

 

 

 

Behandlung der Stellungnahme vom 

24.08.2021: 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Die Informationen werden in den Bebauungs-

plan als Hinweis aufgenommen und an den 

Erschließungsplaner weitergegeben. 

 



37 

 

- Oberflächenwasser von der neuen Gemeindestraße darf nicht auf 

die St 2329 geleitet werden. 

Die genaue Ausführung der Einmündung ist mit dem staatl. Bauamt 

Regensburg abzustimmen. 

Die Kosten sind von der Gemeinde zu tragen. 
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Amt für Er-

nährung, 

Landwirtschaft 

und Forsten 

Rgbg.-

Schwandorf, 

Stellungnahme 

vom 

05.01.2022 

 

 

 

Stellungnahme vom 27.08.2021: 

Die Fläche des Bebauungsplanes ,,Am Lagerhaus" umfasst 

insbesondere die Flurnummern 2588 und 2589 der Gemarkung 

Mintraching im Osten des Hauptortes Mintraching mit 2,3 ha. lm 

Norden befindet sich eine ehemalige Lagerhalle und ein 

Wohngebäude. Die restlidre Fläche wird momentian als 

landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet. Nördlich und westlich 

schließen bestehende Baugebiete an, sowie landwirtschaftliche 

Flächen im Osten und Süden. Direkt südlich liegt ein Graben. 

Geplant ist im westlichen Bereich die Entwicklung von Wohnflächen, 

der östliche Bereich soll als Freizeit-, Park- und Spielfläche sowie 

für den naturschutzfachlichen Ausgleich verwendet werden. Die 

Grünfläche soll für die Bewohner des Ortes und des geplanten 

Seniorenheimes als Aufenthaltsbereich im Freien dienen. 

Bereich Landwirtschaft: 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

Behandlung der Stellungnahme vom 

27.08.2021: 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und im Bebauungsplan aufgenommen. 
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Das geplante Baugebiet liegt am Ortsrand und grenzt an 

landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

Es befinden sich keine viehhaltenden Betriebe in unmittelbarer Nähe 

das Baugebietes. 

Die geplanten Bauflächen bestehen zum Teil aus Pararendzina und 

kalkhaltiger Kolluvisol aus Carbonatschluff (Schwemmlöss) und zu 

einem weiteren Teil aus Gley-Braunerde aus Lehmsand bis Lehm. 

lm Bebauungsplan mit Grünordnungsplan ist die Anlage eines 

Feldgehölzes mit extensiven Wiesenflächen: Pflanzung einer Baum- 

und Strauchhecke auf 50 % der gesamten Fläche unter Einhaltung 

der gesetzlichen Grenzabständen festgesetzt. 

Aus unserer Sicht ist hierbei auf den regelmäßigen Rückschnitt der 

Hecken im Grenzbereichen zu Wegen und landwirtschaftlich 

genutzten Flächen hinzuweisen bzw. in die Planungsunterlagen mit 

aufzunehmen. 

Bereich Forsten: 

Es ist kein Wald betroffen. Es besteht Einverständnis. 

 

 

  



40 

 

VBA Verwal-

tungs- und 

Beteiligungs-

gesellschaft 

des Zweckver-

bandes zur 

Abwasserbe-

seitigung im 

Pfattertal, 

Stellungnahme 

vom 

03.01.2022 

 

 

 

herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu diesem 

Entwurf (Fassung vom 08.11.2021. Die nachfolgende Stellung-

nahme zu dieser Baumaßnahme ist mit dem Zweckverband zur Ab-

wasserbeseitigung im Pfattertal abgestimmt. 

Des Weiteren basiert die Stellungnahme darauf, dass die Erschlie-

ßung durch die Gemeinde Mintraching erfolgt und gem. tel. Aus-

kunft von lhnen am 25.08.21 die Fl. Nr. 2588 und 2588/1 im 

lnnenbereich und die Fl. Nr. 2589 im Außenbereich liegt. 

1.1 Anschluss- und Benutzungsrecht 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet die Fl. Nr. 

2588, Fl. Nr, 2588/1und Fl. Nr. 2589 jeweils der Gemarkung Min-

traching. 

Die Fl. Nr. 2588 ist durch den Kanal in der Hauptstraße erschlossen. 

Für die lnnenerschließung im Gelände ist jedoch mit dem Zweckver-

band zur Abwasserbeseitigung im Pfattertal eine Sondervereinba-

rung nach § 7 der EWS vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes zu 

schließen. ln dieser Sondervereinbarung ist zu regeln, wie die Er-

schließung durchzuführen ist und wer die hierfür anfallenden Kos-

ten trägt. 

Die Fl. Nr. 2588/1 ist erschlossen und mit einem Grundstücksan-

schluß über die Fl. Nr. 2588 angeschlossen. Da auf diesem Grund-

stück jedoch nach dem Entwurf des Bebauungsplans Einzel- oder 

Doppelhäuser zulässig sind, ist zu klären, ob ein Zweitanschluß bei 

einer möglichen Doppelhausbebauung gewünscht wird. Sofern dies 
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der Fall ist, sind hierfür anfallende Kosten durch den Grundstücks-

eigentümer zu tragen. ln diesem Fall ist daher mit diesem eine Kos-

tenübernahmeerklärung abzuschließen. Dies-e Kostenübernahme-

erklärung ist vor lnkrafttreten des Bebauungsplanes schriftlich zu 

vereinbaren. 

Die.Fl. Nr. 2589 liegt im Außenbereich, daher besteht gemäß § 4 

Abs. 2 EWS derzeit kein Anschlussrecht für diese geplanten Parzel-

len, was zur Folge hat, dass gemäß § 5 EWS auch kein Anschluss- 

und Benutzungszwang besteht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 

ein Anschluss- und Benutzungsrecht (besonderes Benutzungsrecht) 

durch Anschluss einer Sondervereinbarung zu schaffen.  

Diese Sondervereinbarung bzw. Kostenübernahmeerklärung sind 

jeweils zwischen dem Grundstückseigentümer/Erschließungsträger 

und dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Pfattertal zu 

schließen. Nach Rücksprache ist der Zweckverband gerne bereit 

diesbezüglich die erforderlichen Sondervereinbarungen bzw. Kos-

tenübernahmeerklärung abzuschließen.  

2.) Entwässerung 

In der Begründung Pkt. 5.1.2 Entwässerung wird dargelegt, dass 

das Schmutzwasser über die Kläranlage Herzogmühle beseitigt 

wird. Dies ist korrekt. 

Weiterwird ausgeführt, dass für die Parzellen 1 bis 4 eine Versicke-

rung des Niederschlagswasser vorgesehen ist, jedoch wird be-

schrieben, dass ein Notüberlauf dieser-privaten Versickerungsanla-

gen an den Abwasserkanal möglich sein sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

Die Alternativen werden an den Erschlie-

ßungsplaner weitergeben. 
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Aufgrund der bereits erfolgten Vorplanungen / Abstimmungsge-

spräche soll das Niederschlagswasser aus dem Bereich des Wende-

hammers aufgrund fehlender Versickerungsmöglichkeiten am Kanal 

angeschlossen werden. 

Somit wird hier kein Trennsystem zur Ausführung gelangen, son-

dern es ist ein qualifiziertes Mischsystem umzusetzen. 

Weiter ist anzumerken: Wie zuvor bereits erläutert, ist die Fl. Nr. 

2588 mit einem Mischwasserkanal in der Hauptstraße erschlossen. 

Daran kann die Abwasserableitung aus dem Bebauungsgebiet an-

geschlossen werden. Jedoch liegt die Sohltiefe des bestehenden Ka-

nals in der Hauptstraße rd. 2,10 m unter der Straßenoberkante. Das 

Baugebiet ist nahezu eben. Würde ein neuer Kanal in- den. geplan-

ten öffentlichen Straßenflächen verlegt werden, wäre der Kanal ab 

diesem Anschlußpunkt und dem Ende in dem Wendehammer rd. 

280 m lang. Somit würde die Sohle des Kanals im Endschacht im 

Wendehammer nur noch 1,12 m unter Geländeoberkante. liegen. 

Dies kollidiert mit den anderen erforderlichen Ver- und Entsor-

gungsleitungen. Ein zusätzliches kostenintensives Abwasserpump-

werk müsste errichtet werden.  

Alternativvorschlag 1: 

Um diesen langen Kanal sowie das Pumpwerk zu vermeiden, wird 

vorgeschlagen, dass von der Hauptstraße entlang der bestehenden 

Wohnbebauung bis zum Wendehammer eine rd. 4 m breite Trasse 

für den neuen Abwasserkanal vorgesehen wird. Dies reduziert die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Länge des erf. Kanals um rd. 100 m somit auf 180 m um-den Be-

reich der Bebauung im Wendehammer zu erschließen. Die Sohle des 

Endschachtes würde dann rd. 1,50 m betragen, auf das Abwasser-

pumpwerk könnte daher wahrscheinlich verzichtet werden. 

Dieser 4 m breite Streifen darf nicht überbaut werden und ist von 

einer Bepflanzung mit Baumen freizuhalten. Bei einer Bepflanzung 

mit Buschwerk ist ein zusätzlicher Schutz gegen Wurzelwerk einzu-

bringen. 

Alternativvorschlag 2: 

Um diesen langen Kanal sowie das Pumpwerk zu vermeiden, wird 

vorgeschlagen, dass von dem bestehenden Kanal in der Straße Am 

Weihnachtsgraben über den best. Flurweg entlang der bestehenden 

Wohnbebauung bis zum Wendehammer der neue Abwasserkanal-

vorgesehen wird. Dies reduziert die Länge des erf. Kanals um rd. 90 

m somit auf 190 m um den Bereich der Bebauung im Wendeham-

mer zu erschließen. Dazu müsste aber auch eine 4 m breite Trasse 

innerhalb des Baugebietes entlang der Grenze zu der best. Wohn-

bebauung freigehalten werden. Die Sohle des Endschachtes würde 

dann rd. 1,26 m betragen, was jedoch schon wieder im kritischen 

Bereich liegen kann. Dies kann jedoch erst im Zuge der weiteren 

Straßen- und Erschließungsplanung abschließend genauer unter-

sucht werden. Es gelten die Ausführungen zur Bebauung und Be-

pflanzung wie bei der Alternative 1. 

Bei beiden Alternativvorschlägen müsste aber immer der Kanal in 

der Hauptstraße um rd. 70 m verlängert werden, um die Bauparzelle 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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auf der Fl. Nr. 2589 zu erschließen. Somit wird insgesamt die erf. 

Kanallänge bei beiden Alternativen nicht merklich verringert, aber 

die Wahrscheinlichkeit auf das kostenintensive Abwasserpumpwerk 

zu verzichten, würde steigen. Diese Vorprüfung basiert jedoch nur 

auf den aktuellen Geländehöhen. Wenn also die Straßenplanungen 

eine Geländeaufschüttung ergeben würde, wäre dies nochmals zu 

untersuchen, 

3.) Niederschlagswasserentsorgung  

ln der Begründung Pkt. 5.1.2 wird auf das anfallende Nieder-

schlagswasser (NSW) eingegangen. Hierzu ist anzumerken: 

1. Es soll das NSW auf den Grundstücken vorzugsweise versickert 

oder verdunstet werden. 

Dieser Ansatz wird von der VBA vollumfänglich unterstützt. Ob im 

Winter eine Verdunstung funktionieren kann, ist schwer zu berech-

nen / nachzuweisen. 

2. Da die gesicherte Niederschlagswasserversickerung für die Par-

zelle 1 bis 4 aufgrund des anstehenden Bodens nicht sicher ge-

währleistet werden kann sind Notüberläufe in den Abwasserkanal 

vorgesehen. Somit ist dieser Kanalstrang als Mischwasserkanal aus-

zulegen. 

3. Aufgrund der bereits erfolgten Vorplanungen / Abstimmungsge-

spräche soll das Niederschlagswasser aus dem Bereich des Wende-

hammers aufgrund fehlender Versickerungsmöglichkeiten am Kanal 

angeschlossen werden. 
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Sollten lhrerseits noch Rückfragen bestehen, sind wir gerne bereit 

lhnen diese zu beantworten. 
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Zweckverband 

zur Wasser-

versorgung 

Landkreis Re-

gensburg-

Süd, Stellung-

nahme vom 

21.12.2021 

 

der Zweckverband verweist auf die bereits erfolgte Stellungnahme 

vom 25.08.2021 die nach wie vor in vollem Umfang Gültigkeit hat. 

Neue Aspekte haben sich durch die Vorlage der neuen Fassung vom 

08.11.2021 für den Zweckverband nicht ergeben. 

 

Stellungnahme vom 25.08.2021: 

 

 

 

Kenntnisnahme. Es wird auf die bisherige Be-

handlung verwiesen. 

 

 

 

Behandlung der Stellungnahme vom 

25.08.2021: 

Es sind 48 m³/h in jedem Fall über das Trink-

wassernetz vorhanden und die weiteren 48 

m³/h können im Bedarfsfall aufgrund der ho-

hen Grundwasserstände und des in tieferen 

Schichten anstehenden Kieses über einen 

Löschwasserbrunnen gewonnen werden.  

Auch die Heranziehung weiterer Hydranten, 

die aus anderen Zuleitungen gespeist werden, 

ist zulässig, soweit sie unter 300m Luftlinie 

entfernt sind.  

Es sind Hydranten in unter 300 m Luftlinie 

vorhanden. 
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Bayernwerk 

Netz GmbH, 

Stellungnahme 

vom 

20.12.2021 

zu oben genanntem Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stel-

lung: 

ln dem von lhnen überplanten Bereich befinden sich Versorgungs-

einrichtungen der Bayernwerk Netz GmbH. 

Beiliegend erhalten Sie einen Lageplan M1:750, indem die Anlagen 

dargestellt sind. 

Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 

m rechts und links zur Trassenachse. 

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Nieder-

spannungskabel erforderlich. Eine Kabelverlegung ist in der Regel 

nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grün-

streifen ohne Baumbestand möglich. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Ko-

ordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungs-

träger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der Erschlie-

ßungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) 

vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt 

wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstra-

ßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse 

verlegt werden können. 

Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Gren-

zen und Höhen: 

Kenntnisnahme. 
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-  Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind 

die Verlegezonen mit endgültigen Höhenangaben der Er-

schließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen 

Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschlie-

ßungsträger (Gemeinde) abzustecken. 

-  Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein an-

gemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem die 

Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen 

durchgeführt werden können. 

Je nach Leistungsbedarf könnte die Errichtung einer neuen Trans-

formatorenstation im Planungsbereich sowie das Verlegen zusätzli-

cher Kabel erforderlich werden. Für die Transformatorenstation be-

nötigen wir, je nach Stationstyp ein Grundstück mit einer Größe von 

ca. 30 qm, das durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu 

unseren Gunsten zu sichern ist. 

Bereits bei Baubeginn der ersten Gebäude muss verbindlich ge-

währleistet sein, dass wir über die Stationsgrundstücke verfügen 

können. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte Verkehrsflächen vor-

handen sein, die von LKW mit Tieflader befahren werden können. 

Der ungehinderte Zugang, sowie die ungehinderte Zufahrt, zu un-

seren Anlagen muss jederzeit gewährleistet sein, damit Aufgrabun-

gen z. B. mit einem Minibagger, möglich sind. Befinden sich unsere 

Anlagen innerhalb einer Umzäunung, ist für Wartung und Repara-

turarbeiten am Eingangstor ein Schlüsseltresor zu installieren. Die 
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Kosten trägt der Betreiber. Den Schließzylinder stellt die Bayernwerk 

Netz GmbH. 

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versor-

gungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da sonst die Be-

triebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. 

Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baum-

schutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassen-

achse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so 

sind im Einvernehmen mit uns geeignete Schutzmaßnahmen durch-

zuführen. 

Beachten Sie bitte die Hinweise im "Merkblatt über Bäume, unterir-

dische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag 

www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die DVGW-Richtlinie 

GW125. 

Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene 

Einführungssysteme, welche bis mind.1 bar gas- und wasserdicht 

sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung ist 

nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hinweis an die 

Bauherren in der Begründung aufzunehmen. 

Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen 

können Sie online über unser Planauskunftsportal einholen. Das 

Portal erreichen Sie unter https://www.bayernwerk-

netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftspor-

tal.html. 



50 

 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen 

Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, 

uns bei weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen. 
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Vodafone 

GmbH/Voda-

fone Deutsch-

land GmbH, E-

Mail vom 

04.01.2022 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Gemeinde 

Obertraubling, 

Stellungnahme 

vom 

17.12.2021/N

iederschrift 

vom 

07.12.2021 

 

 

 

 

 

zu oben genannten Bauleitplanverfahren ergeht seitens der 

Gemeinde Obertraubling beigefügte Äußerung.  

 

 

 

Der Gemeinderat nimmt die Bedenken bzgl. 

des Verkehrs zur Kenntnis. 

Es wird angenommen, dass durch die Auswei-

sung des Baugebietes mit nur wenigen Par-

zellen es zu keinen signifikanten Änderungen 

bzw. Zunahmen des Verkehrsaufkommens im 

südlichen Landkreis kommen wird. 
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Rewag Re-

gensburger 

Energie- und 

Wasserversor-

gung AG & Co 

KG, Regens-

burg, Schrei-

ben vom 

07.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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Stellungnahmen nach § 3 (2) BauGB 

 

 Keine eingegangen  

   

 

 

 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange gaben Ihre Stellungnahme ohne Hinweise/Einwände ab: 

 

 

 LRA Rgbg., L18 Denkmalschutz, Stellungnahme vom 07.12.2021 

 Stadt Neutraubling, E-Mail vom 27.12.2021 

 Gemeinde Hagelstadt, Stellungnahme vom 10.12.2021 

 VG Sünching mit den Gemeinden Aufhausen und Riekofen, E-Mail vom 29.11.2021 

 

 

 

 

 


